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Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH 
Hiltistraße 6 
86916 Kaufering  

 

Dämmschichtbildender Baustoff 
"Hilti CP 64W" und "Hilti CP 64W/(-M)"  

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. 19.11-1578 vom 
6. Januar 2010,  
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 6. Januar 2010 
 

 
29.07.2011 III 45-1.19.11-32/11 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert und ergänzt. 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 
1.1.1 Zulassungsgegenstand sind die dämmschichtbildenden Baustoffe "Hilti CP 64W" und seine 

Ausführungsvariante sowie "Hilti CP 64W/(-M)". 
 Die Wirkungsweise der dämmschichtbildenden Baustoffe beruht auf der Bildung eines 

wärmedämmenden Schaums im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Öffnungen werden 
durch den sich bildenden Schaum ausgefüllt.  

1.1.2 Der dämmschichtbildende Baustoff "Hilti CP 64W" ist in seiner Grundausführung sowie in 
seiner Ausführungsvariante ein normalentflammbarer Baustoff, Baustoffklasse 
DIN 4102-B21. 

 Der Baustoff "Hilti CP 64W/(-M)" ist ein normalentflammbarer Baustoff, Baustoffklasse 
DIN 4102-B21. 

1.1.3 "Hilti CP 64W" und "Hilti CP 64W/(-M)" sind biegsame, in Form von Platten, Matten oder 
Endlosmatten (Rollen) hergestellte dämmschichtbildende Baustoffe, die unter Hitzeein-
wirkung aufschäumen und die im Wesentlichen aus blähfähigen Substanzen und Bindemittel 
bestehen. 

 "Hilti CP 64W" darf einseitig mit PE-PA Folie2 kaschiert sein. 
 "Hilti CP 64W/(-M)" besteht aus der dämmschichtbildenden Wirkschicht, die auf ein 0,2 mm 

dickes Textilglasgewebe2  als Träger aufgebracht ist. 
 Beliebige Zuschnitte der dämmschichtbildenden Baustoffe z. B. in Streifen sind zulässig.  

1.2 Anwendungsbereich 
1.2.1 Dämmschichtbildende Baustoffe nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung die-

nen zur Verwendung als eine brandschutztechnisch notwendige Komponente in bzw. auf 
Bauprodukten, Bauteilen, Bauarten und Konstruktionen, an die Anforderungen hinsichtlich 
des Brandschutzes gestellt werden. Sie verhindern im Brandfall den Wärmedurchtritt durch 
das Aufschäumen der Baustoffe.  

1.2.2 Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht für die großflächige Verwendung der 
Baustoffe als dämmschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberfläche von Bauteilen, 
z. B. aus Stahl, Stahlbeton oder Holz, zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer dieser 
Bauteile. 

1.2.3 Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen  
- Bauteile und Bauarten zum Nachweis der Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile und 

Bauarten,  
- Bauprodukte für Nachweis des Brandverhaltens oder  
- Konstruktionen, für die eine brandschutztechnische Leistungsbewertung vorgesehen ist, 

 in bzw. auf denen dämmschichtbildende Baustoffe als eine brandschutztechnisch notwen-
dige Komponente verwendet werden, eines gesonderten Verwendbarkeits- bzw. Anwend-
barkeitsnachweises, z. B. eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses oder einer 

                                                           
1  DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen 

und Prüfungen  
2  Art, Kennwerte und Hersteller beim DIBt hinterlegt. 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern nicht bauordnungsrechtliche Vorschriften 
die Zulässigkeit regeln.  

 Die in diesen Nachweisen oder Vorschriften enthaltenen Konstruktionseinzelheiten bezüglich 
der Verwendung der dämmschichtbildenden Baustoffe sind zu beachten (z. B. bezüglich der 
erforderlichen Mengen und Mindestdicken).  

1.2.4 Die dämmschichtbildende Baustoffe "Hilti CP 64 W" und "Hilti CP 64W/(-M)" dürfen nicht in 
Feuchträumen oder Bereichen mit hoher Feuchtebeanspruchung eingesetzt werden. Sie 
dürfen ständiger, unmittelbarer Nässe (z. B. nicht abtrocknendes Schwitzwasser) sowie 
unmittelbaren Witterungseinflüssen wie z. B. Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, 
UV-Einstrahlung nicht ausgesetzt werden. 

1.2.5 Die dämmschichtbildende Baustoffe dürfen nicht - auch nicht kurzzeitig - in Bereichen ver-
wendet werden, in denen sie Beanspruchungen durch Chemikalien ausgesetzt sind. 

1.2.6 Die dämmschichtbildende Baustoffe dürfen nicht - auch nicht kurzzeitig - in Bereichen ver-
wendet werden, in denen er Beanspruchungen durch Lösemittel ausgesetzt sind. 

2. Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
 Die mit Bezugnahme auf Abschnitt 2.1.1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung beim 

Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Rezepturen werden durch Aufnahme von 
Äquivalentkomponenten in die hinterlegten Rezepturen ergänzt. 

 
 
Peter Proschek  Beglaubigt 
Referatsleiter 
 


